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Preisblatt für Netznutzung Gas der Netzgesellschaft Köthen mbH 
inklusive Kosten des vorgelagerten Netzes  vorläufig zum 01.01.2026 

vorläufiger Stand 

 

Preisblatt für Netznutzung Gas 
 
 

1. Nicht leistungsgemessene Kunden 

 
1.1 Preistabelle 

 
 

Stufe 

Jahresverbrauch 

(kWh/a) 

Grundpreis 

EUR/Jahr 

Arbeitspreis 

ct/kWh 

von bis 

1 1 1.000 28,00 4,37 

2 1.001 4.000 40,00 3,17 

3 4.001 50.000 65,00 2,55 

4 50.001 300.000 80,00 2,52 

5 300.001 1.000.000 240,00 2,47 

2. Leistungsgemessene Kunden 

 
2.1 Preisblätter 

 
 

Lineares Entgeltsystem 
(A) Arbeitsentgelt 

 
 

Lastgangkunden 
 

Bereich 

 

Jahresarbeit 
spezifisches 

Arbeitsentgelt 
Ct/kWh 

Fixe Arbeitsentgelt- 

komponente 
€/a von [kWh] bis [kWh] 

1 1 1.000.000 0,8022 0,00 

2 1.000.001 1.500.000 0,7741 281,32 

3 1.500.001 3.000.000 0,7293 952,97 

4 3.000.001 5.000.000 0,6536 3.225,09 

5 5.000.001 15.000.000 0,5021 10.799,70 

 

(B)  Leistungsentgelt 

 
 
Lastgangkunden 

 
Bereich 

 
Vorhalteleistung 

 

spezifisches 

Leistungsentgelt 
 

EUR/kW 

Fixe 

Leistungsentgelt- 

komponente 
EUR/a von [kW] bis [kW] 

1 0,001 204,918 38,9386 0,00 

2 204,919 1.000,000 35,3031 744,98 

3 1.000,001 2.000,000 28,9650 7.083,10 

4 2.000,001 3.000,000 24,4129 16.187,24 

5 3.000,001 15.000,000 19,5995 30.627,65 
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2.1.1 Berechnungsbeispiel 
 

Jahresabnahme  des 

Kunden 
 

2.500.000 

 
kWh 

Arbeitszone 3  
fixe Arbeitsentgelt- 

komponente 
 

952,97 

 
EUR 

spez. Arbeitsentgelt 0,73 ct/kWh 

Arbeitsentgelt 19.186,00 EUR 

   
Leistung des Kunden 2500 kW 

Leistungszone 4  
fixe 

Leistungsentgeltkomp 

onente 

 
 

16.187,24 

 
 
EUR 

spez. 

Leistungsentgelt 
 

24,41 

 
EUR/kW 

Leistungsentgelt 77.219,58 EUR 
 

3. Entgelte für Messung und Messstellenbetrieb 

 
Die hier dargestellten Netzentgelte verstehen sich zzgl. der Entgelte für Messung und Messstellenbetrieb. 

 
 

4. Konzessionsabgabe 
 
Zusätzlich zum Netznutzungsentgelt ist eine Konzessionsabgabe gemäß Konzessionsabgabenverordnung (KAV) 
vom 9. Januar 1992 zu entrichten. Die Höhe der zu zahlenden Konzessionsabgabe ist abhängig von der amtlichen 
Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde: 

 

 
 

 

5. Umsatzsteuer 
 

Die oben genannten Preise sind Nettopreise; die gesetzliche Umsatzsteuer (zur Zeit 19%) 

wird dem Gesamtbetrag hinzugerechnet. 

 
* HINWEIS zur Vorläufigkeit des Preisblattes: 

Das Preisblatt wurde auf Basis der zum 10. Oktober 2025 vorliegenden Daten gemäß § 20 Abs. 1 S. 2 EnWGkalkuliert.  Bis zur Gültigkeit der Netzentgelte ab dem 1. Januar 

2026 können Anpassungen, insbesondere aufgrund folgender Sachverhalte notwendig sein: 

- Preisanpassung  des vorgelagerten Netzbetreibers 

- Festlegungen der Landesregulierungsbehörde Sachsen-Anhalt sowie der Bundesnetzagentur 

- Anpassung der gesetzlichen Grundlagen (EnWG, ARegV, GasNEV, etc.) 

Ein endgültiges Preisblatt wird nach Vorliegen sämtlicher Informationen bis zum 1. Januar 2026 veröffentlicht und entsprechend gekennzeichnet. 
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Vorläufiges* Preisblatt Netzgesellschaft Köthen mbH 
 

für die Nutzung von Gasverteilungsnetzen 

(Messung, Messstellenbetrieb und Abrechnung) 
 
 

Preisstand: vorläufig zum 01.01.2026 

 
 

Entgelte für Messstellenbetrieb 
 
 

Zählergruppen nach Zählergröße 

 
von  bis  €/a 

638956,4033 
 

G 2,5  G 6 7,50 

G 10  G 25 27,57 

G 40  G 65 163,30 

G 100  G 400 416,60 

G 650  - 870,83 

 
 
 
 
 
 

Zusatzgeräte  €/a 

 
Mengenumwerter  254,77 

 
 
 
 

Entgelte für Messung (Messdienstleistung) 
 
 

Zählergruppen nach Zählergröße 

 
von  bis  €/a 

 
G 2,5  G 6 15,14 

G 10  G 25 83,78 

G 40  G 65 438,62 

G 100  G 400 560,40 

G 650 534,49 

 
 
 
 
 

Zusatzgeräte  €/a 

 
 
 
 

 
Mehrwertsteuer 

Die obengenannten Preise sind Nettopreise; die jeweils gültige gesetzliche 

Mehrwertsteuer (zur Zeit 19%) wird dem Gesamtbetrag hinzugerechnet. 
 
 

 
* HINWEIS zur Vorläufigkeit des Preisblattes: 

Das Preisblatt wurde auf Basis der zum 10. Oktober 2025 vorliegenden Daten gemäß § 20 Abs. 1 S. 2 EnWGkalkuliert.   Bis zur 

Gültigkeit der Netzentgelte ab dem 1. Januar 2026 können Anpassungen, insbesondere aufgrund folgender Sachverhalte notwendig 

sein: 

- Preisanpassung  des vorgelagerten Netzbetreibers 

- Festlegungen der Landesregulierungsbehörde Sachsen-Anhalt  sowie der Bundesnetzagentur 

- Anpassung der gesetzlichen Grundlagen (EnWG, ARegV, GasNEV, etc.) 

Ein endgültiges Preisblatt wird nach Vorliegen sämtlicher Informationen bis zum 1. Janauar 2026 veröffentlicht und entsprechend 

gekennzeichnet. 


